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der dem Ausschuss vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten
ergeben, und bittet den Ausschuss, Möglichkeiten zur weite-
ren Verbesserung der Wirksamkeit seiner Arbeitstagungen zu
prüfen;

26. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung über die Durchführung dieser Re-
solution Bericht zu erstatten und in seinen Bericht eine Ana-
lyse der Mittel und Wege zur Förderung der Menschenrechte
von Migranten aufzunehmen und dabei die Auffassungen des
Sonderberichterstatters zu berücksichtigen, und beschließt,
die Frage unter dem Punkt „Förderung und Schutz der Men-
schenrechte“ weiter zu prüfen.

RESOLUTION 63/185

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.2, Ziff. 182)342.

63/185. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen,

sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaat-
lichkeit von grundlegender Bedeutung ist, einschließlich bei
der Bekämpfung des Terrorismus und der Angst vor dem Ter-
rorismus,

ferner in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte343,

erneut erklärend, dass die Staaten zum Schutz aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten aller Personen verpflichtet
sind,

erneut darauf hinweisend, dass die im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humani-

tären Völkerrecht, auf allen Ebenen getroffenen Maßnahmen
gegen den Terrorismus einen wichtigen Beitrag zur Funk-
tionsfähigkeit der demokratischen Institutionen und zur Wah-
rung des Friedens und der Sicherheit und damit zum vollen
Genuss der Menschenrechte leisten und dass es erforderlich
ist, diesen Kampf fortzusetzen, namentlich durch internatio-
nale Zusammenarbeit und die Stärkung der diesbezüglichen
Rolle der Vereinten Nationen,

zutiefst missbilligend, dass es im Kontext des Kampfes
gegen den Terrorismus zu Verletzungen der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie zu Verstößen gegen das Flücht-
lingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht kommt,

in der Erkenntnis, dass die Achtung aller Menschenrech-
te, die Achtung der Demokratie und die Achtung der Rechts-
staatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich gegen-
seitig verstärken,

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von Maßnahmen, die die
Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit untergraben kön-
nen, wie etwa die Inhaftierung von Personen, die terroristi-
scher Handlungen verdächtigt werden, ohne Rechtsgrundlage
für die Inhaftierung und ohne Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens, die Freiheitsentziehung, bei der
die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes entzogen
wird, die Abhaltung von Verfahren gegen Verdächtige ohne
grundlegende Rechtsgarantien, die rechtswidrige Entziehung
der Freiheit und die Überstellung von Personen, die terroristi-
scher Handlungen verdächtigt werden, und die Rückführung
von Verdächtigen in bestimmte Länder, ohne in jedem Ein-
zelfall zu prüfen, ob stichhaltige Gründe für die Annahme be-
stehen, dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden, sowie
Einschränkungen einer wirksamen Kontrolle von Terroris-
musbekämpfungsmaßnahmen,

betonend, dass die im Kampf gegen den Terrorismus an-
gewendeten Maßnahmen, namentlich die Erstellung von Per-
sonenprofilen und die Nutzung von diplomatischen Zusiche-
rungen, Absprachen und anderen Überstellungsabkommen
oder -vereinbarungen mit den Verpflichtungen der Staaten
nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen
Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und
dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen müssen,

unter Hinweis auf Artikel 30 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte und bekräftigend, dass die Handlungen,
Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen seinen Ar-
ten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf die Be-
seitigung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der
Demokratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit und
die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstitu-
ierte Regierungen destabilisieren, und dass die internationale
Gemeinschaft die notwendigen Schritte unternehmen soll, um
die Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des
Terrorismus zu verstärken344,

342 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Angola, Argentinien, Ar-
menien, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich,
Gambia, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indonesien, Irak, Irland,
Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kolumbien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Mo-
naco, Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Öster-
reich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Suriname, Tschechische Republik,
Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika und Zypern.
343 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

344 Siehe Abschn. I, Ziff. 17 der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschen-
rechte verabschiedet wurden (A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III).



V. Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses

453

in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung
aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus
in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als kriminell
und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem sie
begangen werden, und ungeachtet ihrer Beweggründe, und
erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationale
Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus zu stärken,

bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer be-
stimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder ethnischen
Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll,

in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Über-
wachung der Einhaltung der Menschenrechtsverträge und be-
sonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Maß-
nahmen zur Terrorismusbekämpfung mit den Verpflichtun-
gen auf dem Gebiet der Menschenrechte,

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die
Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe ordnungsgemäß auszulegen und umzusetzen und
sich im Kampf gegen den Terrorismus streng an die Defini-
tion der Folter in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe345 zu halten,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/219 vom 18. De-
zember 2002, 58/187 vom 22. Dezember 2003, 59/191 vom
20. Dezember 2004, 60/158 vom 16. Dezember 2005, 61/171
vom 19. Dezember 2006 und 62/159 vom 18. Dezember 2007,
die Resolutionen der Menschenrechtskommission 2003/68
vom 25. April 2003346, 2004/87 vom 21. April 2004347 und
2005/80 vom 21. April 2005348 und andere einschlägige Reso-
lutionen der Generalversammlung, der Menschenrechtskom-
mission und des Menschenrechtsrats, einschließlich der Reso-
lution 7/7 des Rates vom 27. März 2008349 und des Beschlus-
ses 2/112 des Rates vom 27. November 2006350,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 6/28 des Men-
schenrechtsrats vom 14. Dezember 2007351, mit der der Rat
beschloss, das Mandat des Sonderberichterstatters über die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-

freiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus für einen
Zeitraum von drei Jahren zu verlängern,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/141 vom
20. Dezember 1993 sowie unter anderem auf die Verantwor-
tung des jeweiligen Hohen Kommissars der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, die effektive Ausübung aller Men-
schenrechte zu fördern und zu schützen,

in Anerkennung der Arbeit, die der Menschenrechtsrat da-
bei leistet, die Achtung des Schutzes der Menschenrechte und
Grundfreiheiten im Kampf gegen den Terrorismus zu fördern,

anerkennend, wie wichtig die am 8. September 2006 ver-
abschiedete Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur
Bekämpfung des Terrorismus352 ist, und ihre einschlägigen
Bestimmungen über Maßnahmen zur Gewährleistung der
Achtung der Menschenrechte für alle, des humanitären Völ-
kerrechts und der Rechtsstaatlichkeit als wesentlicher Grund-
lage des Kampfes gegen den Terrorismus bekräftigend,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/272 vom 5. Septem-
ber 2008, in der sie die Institutionen der Vereinten Nationen,
die an der Unterstützung von Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung mitwirken, aufforderte, die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus auch weiterhin zu erleichtern,

1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnor-
men, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völ-
kerrecht, im Einklang steht;

2. beklagt zutiefst das Leid, das der Terrorismus den
Opfern und ihren Angehörigen zufügt, bringt ihre tiefe Soli-
darität mit ihnen zum Ausdruck und betont, wie wichtig es ist,
ihnen Hilfe zu gewähren;

3. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass es
im Kontext der Bekämpfung des Terrorismus zu Verletzun-
gen der Menschenrechte und Grundfreiheiten kommt;

4. bekräftigt die Verpflichtung der Staaten, gewisse
Rechte im Einklang mit Artikel 4 des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte353 als Rechte anzuer-
kennen, die unter keinen Umständen außer Kraft gesetzt wer-
den können, erinnert im Hinblick auf alle anderen Rechte
nach dem Pakt daran, dass jede Maßnahme zur Außerkraftset-
zung von Bestimmungen des Paktes in jedem Falle mit dem
genannten Artikel im Einklang stehen muss, und betont den
Ausnahmecharakter und die vorübergehende Natur solcher
Außerkraftsetzungen354;

345 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
346 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
347 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
348 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/2005/23 und Corr.1
und 2), Kap. II, Abschn. A.
349 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
350 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), Kap. I,
Abschn. B.
351 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. I.

352 Resolution 60/288.
353 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
354 Siehe beispielsweise die Allgemeine Bemerkung 29 über Notstands-
situationen, die der Menschenrechtsausschuss am 24. Juli 2001 verab-
schiedete.
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5. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbe-
kämpfung befassten nationalen Behörden dafür zu sensibili-
sieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;

6. bekräftigt, dass Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung unter voller Berücksichtigung der Menschenrechte
aller, einschließlich der Angehörigen nationaler oder ethni-
scher, religiöser und sprachlicher Minderheiten, und ohne
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des Ge-
schlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Her-
kunft durchzuführen sind;

7. fordert die Staaten auf, die Praxis der Erstellung von
Personenprofilen anhand von Stereotypen, die auf nach dem
Völkerrecht verbotener Diskriminierung beruhen, einschließ-
lich der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der ethnischen
Zugehörigkeit und/oder der Religion, nicht anzuwenden;

8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus ihren Verpflichtungen in Bezug
auf das absolute Verbot der Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
umfassend nachzukommen;

9. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, die
nach dem Flüchtlingsvölkerrecht und den internationalen
Menschenrechtsnormen bestehenden Verpflichtungen zur
Nichtzurückweisung voll einzuhalten und gleichzeitig unter
voller Achtung dieser Verpflichtungen und anderer rechtli-
cher Schutzbestimmungen im Einzelfall die Rechtsgültigkeit
einer Entscheidung über den Flüchtlingsstatus zu überprüfen,
wenn aufgrund glaubwürdiger und relevanter Beweise anzu-
nehmen ist, dass die betreffende Person kriminelle Handlun-
gen, darunter terroristische Handlungen, begangen hat, die
unter die Ausschlussklauseln nach dem Flüchtlingsvölker-
recht fallen;

10. fordert die Staaten auf, die Rückführung von Perso-
nen in ihr Herkunftsland oder einen Drittstaat, auch in den mit
Terrorismus zusammenhängenden Fällen, zu unterlassen,
wenn eine solche Überstellung den Verpflichtungen der Staa-
ten nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen
Menschenrechtsnormen, dem humanitären Völkerrecht und
dem Flüchtlingsvölkerrecht, zuwiderlaufen würde, nament-
lich in Fällen, in denen stichhaltige Gründe für die Annahme
bestehen, dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden,
oder in denen unter Verstoß gegen das Flüchtlingsvölkerrecht
ihr Leben oder ihre Freiheit wegen ihrer Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-
zialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung bedroht
wäre, eingedenk dessen, dass die Staaten möglicherweise zur
strafrechtlichen Verfolgung nicht zurückgeführter Personen
verpflichtet sind;

11. fordert die Staaten außerdem auf, sicherzustellen,
dass die Leitlinien und Verfahren, die bei allen Grenzkon-
trolloperationen und anderen der Einreise vorgeschalteten
Mechanismen angewendet werden, klar definiert sind und in
vollem Maße den Verpflichtungen entsprechen, die sie nach

dem Völkerrecht, insbesondere dem Flüchtlingsvölkerrecht
und den internationalen Menschenrechtsnormen, gegenüber
den Personen haben, die um internationalen Schutz ersuchen;

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus ein ordnungsgemäßes Verfahren
zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit allen einschlägigen
Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte343 und ihren Verpflichtungen nach dem Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische Rechte353, den Genfer Ab-
kommen von 1949355 und den dazugehörigen Zusatzprotokol-
len von 1977356 und dem Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge357 und dem dazugehörigen Pro-
tokoll von 1967358 in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle erforder-
lichen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass Per-
sonen, denen die Freiheit entzogen wurde, ungeachtet des Or-
tes der Festnahme oder der Freiheitsentziehung die ihnen
nach dem Völkerrecht zustehenden Garantien in Anspruch
nehmen können, darunter die Überprüfung der Freiheitsent-
ziehung und, im Falle eines Verfahrens gegen sie, grundle-
gende Rechtsgarantien;

14. lehnt jede Form der Freiheitsentziehung ab, bei der
die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes entzogen
wird, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Garantien
zum Schutz der Freiheit, der Sicherheit und der Würde der
Person zu achten und alle Gefangenen an allen Haftorten im
Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der internatio-
nalen Menschenrechtsnormen und des humanitären Völker-
rechts, zu behandeln;

15. stellt fest, dass sie in ihrer Resolution 61/177 vom
20. Dezember 2006 das Internationale Übereinkommen zum
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen verab-
schiedet hat, und erkennt an, dass das Inkrafttreten des Über-
einkommens ein wichtiger Schritt zur Förderung der Rechts-
staatlichkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus sein wird;

16. bekräftigt, dass alle Staaten unbedingt darauf hinar-
beiten müssen, bei der Bekämpfung des Terrorismus die
Würde und die Grundfreiheiten des Einzelnen sowie die de-
mokratischen Gepflogenheiten und die Rechtsstaatlichkeit zu
achten und zu schützen;

355 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
356 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1362 (Protokoll I); dBGBl. 1990 II S. 1637;
LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1432 (Protokoll II).
357 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955;
AS 1955 443.
358 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974;
AS 1968 1189.
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17. legt den Staaten nahe, bei der Terrorismusbekämp-
fung die einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse der
Vereinten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen
und den von den besonderen Verfahren und Mechanismen
des Menschenrechtsrats abgegebenen Empfehlungen sowie
den einschlägigen Stellungnahmen und Auffassungen der
Menschenrechtsvertragsorgane der Vereinten Nationen ge-
bührend Rechnung zu tragen;

18. fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass ihre Ge-
setze, die terroristische Handlungen unter Strafe stellen, zu-
gänglich, präzise formuliert, nichtdiskriminierend und nicht
rückwirkend sind und mit dem Völkerrecht, einschließlich
der Menschenrechtsnormen, im Einklang stehen;

19. erkennt an, dass auch weiterhin dafür gesorgt wer-
den muss, dass faire und klare Verfahren im Rahmen des
Sanktionsregimes der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
Terrorismus gestärkt und damit effizienter und transparenter
werden, und begrüßt und befürwortet unter Betonung der
Wichtigkeit dieser Sanktionen bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus, dass der Sicherheitsrat seine Anstrengungen zu-
gunsten dieser Ziele weiter verstärkt;

20. fordert die Staaten nachdrücklich auf, unter voller
Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen ausrei-
chende Menschenrechtsgarantien in ihren nationalen Verfah-
ren für die Aufnahme von Personen und Einrichtungen in die
zur Bekämpfung des Terrorismus geführten Listen vorzuse-
hen;

21. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs359 und dem Bericht des Sonderberichter-
statters des Menschenrechtsrats über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus360, die gemäß Resolution 62/159
vorgelegt wurden, und nimmt Kenntnis von den darin enthal-
tenen Empfehlungen und Schlussfolgerungen;

22. begrüßt den im Kontext des Kampfes gegen den
Terrorismus stattfindenden Dialog zwischen dem Sicher-
heitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-
mus einerseits und den für die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte zuständigen Organen andererseits und legt
dem Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung
des Terrorismus nahe, die Verbindung zu den zuständigen
Menschenrechtsorganen, insbesondere zum Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte,
zum Sonderberichterstatter über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus und zu anderen zuständigen be-
sonderen Verfahren und Mechanismen des Menschenrechts-
rats, zu stärken und die Zusammenarbeit mit ihnen weiter aus-
zubauen und dabei der Förderung und dem Schutz der Men-

schenrechte bei den laufenden Tätigkeiten gemäß den ein-
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zur Frage des
Terrorismus gebührend Rechnung zu tragen;

23. fordert die Staaten und gegebenenfalls die anderen
in Betracht kommenden Akteure auf, die Weltweite Strategie
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus352,
in der unter anderem die Achtung der Menschenrechte für alle
und die Rechtsstaatlichkeit als wesentliche Grundlage des
Kampfes gegen den Terrorismus bekräftigt werden, auch wei-
terhin umzusetzen;

24. ersucht das Amt des Hohen Kommissars und den
Sonderberichterstatter, auch weiterhin zur Tätigkeit des Ar-
beitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, so auch in-
dem sie das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Achtung
der Menschenrechte bei der Bekämpfung des Terrorismus
schärfen;

25. ersucht den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung,
auch künftig darauf hinzuwirken, dass die Vereinten Natio-
nen die Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen, bei der Bekämp-
fung des Terrorismus ihre Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men, des Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völ-
kerrechts, einzuhalten, koordinierter und stärker unterstützen
können;

26. fordert die internationalen, regionalen und subregio-
nalen Organisationen auf, den Informationsaustausch, die
Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der Förderung
des Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei
der Bekämpfung des Terrorismus zu stärken;

27. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Zusam-
menarbeit zwischen dem Sonderberichterstatter und allen an-
deren zuständigen Verfahren und Mechanismen des Men-
schenrechtsrats sowie den Menschenrechtsvertragsorganen
der Vereinten Nationen und legt ihnen eindringlich nahe, ihre
Zusammenarbeit im Einklang mit ihrem Mandat fortzusetzen
und ihre Maßnahmen gegebenenfalls zu koordinieren, um ei-
ne kohärente Vorgehensweise in dieser Frage zu fördern;

28. ersucht den Sonderberichterstatter, im Rahmen sei-
nes Mandats auch weiterhin Empfehlungen in Bezug auf die
Verhütung, Bekämpfung und Wiedergutmachung von Verlet-
zungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext
der Bekämpfung des Terrorismus abzugeben;

29. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderberichter-
statter bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und die erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen, und mit den anderen
zuständigen Verfahren und Mechanismen des Menschen-
rechtsrats, die sich mit der Förderung und dem Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung
des Terrorismus befassen, zusammenzuarbeiten;

359 A/63/337.
360 Siehe A/63/223.
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30. fordert die Staaten auf, ernsthaft in Erwägung zu
ziehen, den Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch
ihres Landes zu entsprechen;

31. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
Jahr 2005 in Resolution 60/158 erteilte Mandat durchzufüh-
ren, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen
fortzusetzen;

32. ersucht den Generalsekretär, dem Menschenrechts-
rat sowie der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigs-
ten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Reso-
lution vorzulegen;

33. beschließt, den Bericht des Sonderberichterstatters
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auf ih-
rer vierundsechzigsten Tagung zu behandeln.

RESOLUTION 63/186

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/430/Add.2, Ziff. 182)361.

63/186. Internationales Übereinkommen zum Schutz
aller Personen vor dem Verschwindenlassen

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolution 61/177 vom 20. Dezem-
ber 2006, mit der sie das Internationale Übereinkommen zum
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen verab-
schiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation und zum
Beitritt auflegte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vom 18. De-
zember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz aller
Personen vor dem Verschwindenlassen als einen Grundsatz-
katalog für alle Staaten verabschiedete,

sowie unter Hinweis auf die Resolution 7/12 des Men-
schenrechtsrats vom 27. März 2008362, mit der der Rat das
Mandat der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlas-
sens von Personen um einen weiteren Zeitraum von drei Jah-
ren verlängerte,

insbesondere höchst besorgt über die Zunahme des Ver-
schwindenlassens von Personen in verschiedenen Regionen
der Welt, einschließlich Festnahmen, Entzug der Freiheit und
Entführungen, wenn diese Teil des Verschwindenlassens von
Personen sind oder dem gleichkommen, sowie über die wach-
sende Zahl von Berichten über die Drangsalierung, Miss-
handlung und Einschüchterung von Zeugen des Verschwin-
denlassens oder von Angehörigen verschwundener Personen,

in der Erkenntnis, dass in dem Übereinkommen das Ver-
schwindenlassen von Personen unter bestimmten Umständen
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt wird,

anerkennend, dass das möglichst baldige, mit seiner Rati-
fikation durch zwanzig Staaten bewirkte Inkrafttreten des
Übereinkommens ein bedeutsames Ereignis sein wird,

1. begrüßt die Verabschiedung des Internationalen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen363 am 20. Dezember 2006 und sieht seinem
baldigen Inkrafttreten erwartungsvoll entgegen;

2. begrüßt es außerdem, dass das Übereinkommen seit
der Zeremonie zu seiner Unterzeichnung am 6. Februar 2007
von achtzig Staaten unterzeichnet und von sieben ratifiziert
wurde, und fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkom-
men noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben, auf, dies
mit Vorrang zu erwägen und die in den Artikeln 31 und 32
des Übereinkommens vorgesehene Option betreffend den
Ausschuss über das Verschwindenlassen zu erwägen;

3. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, verstärkte
Anstrengungen zu unternehmen, um den Staaten dabei behilf-
lich zu sein, Vertragsparteien des Übereinkommens zu wer-
den, mit dem Ziel, seine Universalität herbeizuführen;

4. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der
Vereinten Nationen und bittet die zwischenstaatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen und die Arbeitsgruppe zur
Frage des Verschwindenlassens von Personen, die Maßnah-
men zur Verbreitung von Informationen über das Überein-
kommen, zur Förderung seines Verständnisses, zur Vorberei-
tung seines Inkrafttretens und zur Unterstützung der Ver-
tragsstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach die-
sem Rechtsinstrument fortzusetzen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
den Stand des Übereinkommens und die Durchführung dieser
Resolution vorzulegen.

361 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Aserbaidschan, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark,
Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien,
Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kolumbien, Kongo, Kroa-
tien, Kuba, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Malawi, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama,
Paraguay, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumäni-
en, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spani-
en, Südafrika, Swasiland, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland und Zypern.

362 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session,
Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II.
363 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dBGBl. 2009 II S. 932.


